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A N O R D N U N G S B E S C H L U S S

I. Entscheidender Teil
Zur Verbesserung der Agrarstruktur wird nach § 103 c Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) ein freiwil-
liger Landtausch angeordnet. In den freiwilligen Landtausch sind folgende Flurstücke einbezogen:
Flurstücke 970; 971; 973; 980; 984; 985; 986 und 990 der Gemarkung Bermsgrün.

II. Hinweise zum Anordnungsbeschluss
1. Öffentliche Bekanntmachung des Flurbereinigungsbeschlusses
  Der Anordnungsbeschluss ohne Begründung wird von der Stadtverwaltung Schwarzenberg öffentlich 

bekannt gemacht (§ 103 c Abs. 2, § 86 Abs. 2 Nr. 1, § 110 FlurbG).
  Eine Kopie des Anordnungsbeschlusses mit seiner Begründung sowie der Gebietskarte liegen zwei 

Wochen lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung in der Stadtverwaltung Schwar-
zenberg während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus (§ 86 Abs. 2 Nr. 1, § 115 
Abs. 1 FlurbG).

  Aus der Gebietskarte ist die Begrenzung des Flurbereinigungsgebietes ersichtlich. Die Karte ist nicht 
Bestandteil des Anordnungsbeschlusses. Die verbindliche Verfahrensbeteiligung eines Flurstücks er-
gibt sich aus dem Verzeichnis der Flurstücke im entscheidenden Teil dieses Beschlusses.

2. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
  Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsver-

fahren berechtigen, sind innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekannt-
machung beim Landratsamt Erzgebirgskreis anzumelden.

  Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt 
Erzgebirgskreis die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).

  Inhaber von oben genannten Rechten müssen die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist beim Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-
Buchholz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch bei jedem anderen 
Dienstgebäude des Landratsamtes Erzgebirgskreis schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Die 
Zugangseröffnung für elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse signatur@kreis-erz.de. 

Hinweis: Weitere Einzelheiten zum Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische 
Dokumente sind zu finden auf der Homepage des Erzgebirgskreises, unter www.erzgebirgskreis.de im 
Punkt „Kontakt“. 

Leistner       DS
Referatsleiter 

Öffentlicher Hinweis
Information an Landwirte/Landwirtschaftsbetriebe 

Hinsichtlich der Veräußerung des nachstehend bezeichneten Grundstücks liegt dem Land rats amt Erz-
ge birgs kreis als untere Landwirtschaftsbehörde der Entwurf eines Kauf ver trages vor, über dessen Ge-
nehmi gung nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden ist.

  Gemarkung Flurstücks- Größe Nutzungsart gemäß Angaben
  (Gemeinde) Nr. in ha im Vertrag/Katasterkarte oder Luftbild

  Erla 338
  (Schwarzenberg)  0,5430 Grünland

Die Genehmigung des Vertragsentwurfs hängt u. a. von der Nichtfeststellbarkeit eines Er werbs in ter-
esses auf stockungs be dürftiger und erwerbsfähiger Haupt- oder Nebenerwerbs land wirte ab. 
Entsprechenden Unternehmen wird hiermit Gelegenheit gegeben, dem Landratsamt Erz ge birgs-
kreis bis zum 28. Juli 2020 Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden. 
Im Zusammenhang damit sollen neben Fakten, die den dringenden Aufstockungsbedarf hin-
reichend untersetzen (ungünstige Eigentumsland-/Pachtland-Relation, Flächenverluste z. B. wegen 
Straßenbau, Pachtvertragskündigungen etc., beabsichtigte oder bereits durch ge führte Be triebs ver-
größerungen oder Betriebsprofiländerungen, welche Flächenbedarf nach sich ziehen) Angaben ge-
macht werden, welchen verbindlichen Preis sie bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit 
anbieten würden.
Bei Bedarf kann beim Landratsamt zu weiteren Grundstücksdaten angefragt werden.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines Erwerbsinteresses keinerlei Er werbs-
an sprüche begründet.

Auch 2020 soll die Ehrennadel 
wieder an Bürger, die sich beson-
ders um das Leben in unserer 
Stadt verdient gemacht haben, 
verliehen werden. Vorschläge 
von Personen, die diese Würdi-
gung erhalten sollen, können bis 
31.07.2020 mit einer ausführli-
chen Begründung bei der 

Stadtverwaltung Schwarzenberg
Oberbürgermeisterin
Straße der Einheit 20
08340 Schwarzenberg
eingereicht werden. 
Über die eingereichten Bewerbungen 
wird der Stadtrat der Stadt Schwar-
zenberg voraussichtlich im IV. Quar-
tal 2020 beraten und beschließen.

Seit 2006 erhielten bereits 44 
Männer und Frauen (32 Män-
ner, 12 Frauen) die Ehrennadel 
„Schwarzenberger Edelweiß“.
Für Rückfragen steht Katrin Hüb-
ner, Sachgebietsleiterin Öffent-
lichkeitsarbeit / Innerer Service, 
Tel.: 03774 266150, gern zur Ver-
fügung.

Ehrennadel Schwarzenberger Edelweiß

Die Festsetzung der Elternbeiträ-
ge für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Schwarzenberg stand am 29. 
Juni 2020 auf der Tagesordnung 
des Stadtrates.
Trotz gestiegener Kosten beschlos-

sen die Stadträte einstimmig auf 
Basis der Betriebskostenabrech-
nungen für die Kitas im Stadtge-
biet 2018 die Beibehaltung der El-
ternbeiträge.
In Schwarzenberg sind insgesamt 
10 Kindertagesstätten zu finden, 

davon 3 in städtischer und 7 in frei-
er Trägerschaft. Letztmalig wurden 
die Elternbeiträge 2016 angepasst. 
Die Schwarzenberger Elternbeiträ-
ge sind sehr moderat und liegen 
in der Krippe und im Kindergarten 
nahe der Mindestgrenze.

Elternbeiträge bleiben stabil

Langeweile in den Ferien muss 
nicht sein! 
Tolle und abwechslungsreiche An-
gebote warten im Museum PERLA 
CASTRUM – Ein Schloss voller 
Geschichte auf euch! Im dazuge-
hörigen Depot Bahnhof N° 4 er-
fahrt ihr nicht nur mehr über die 
Bestandteile der umfangreichen 
Sammlung zur spannenden Ge-
schichte der Stadt Schwarzenberg, 
sondern könnt euch im Wäsche-
waschen wie zu Uromas Zeiten 
oder im Zinngießen ausprobieren. 

Meldet euch am besten gleich an 
und kommt vorbei!
Wäschewaschen 
wie zu Uromas Zeiten
29.07.2020 und 20.08.2020, jeweils 
10:00 Uhr, Depot Bahnhof N° 4
Wie wurde eigentlich die Wäsche 
gewaschen, als es noch keine 
Waschmaschine gab? Mit Zuber, 
Waschbrett, Kernseife und Bürs-
te könnt ihr euch im Schrubben, 
Spülen, Wringen und Bleichen 
ausprobieren – genauso wie zu 
Uromas Zeiten. (Anmeldung erfor-

derlich), Kosten pro Teilnehmer: 
3,50 €, Ermäßigt00 bis 5 Jahre: 
1,00 €
Kleine Zinngießer ganz groß
04.08.2020, 10:00 Uhr, Depot 
Bahnhof N° 4
Lernt den Weg vom Zinnerz zum 
fertigen Zinnprodukt kennen. Im 
Anschluss dürft ihr das Gelernte 
gleich anwenden. Unter Anleitung 
gießt ihr euch eure eigene Zinnfi-
gur zum Mitnehmen. Anmeldung 
erforderlich, Kosten pro Teilneh-
mer: 4,00 €

Ferienzeit ist Museumszeit!

In der Zeit vom 20.07.2020 bis vo-
raussichtlich 31.07.2020 ist die 
Bahnstrecke Schwarzenberg – Jo-
hanngeorgenstadt aufgrund von Re-
paraturarbeiten durch die Deutsche 
Bahn gesperrt. 
Diesen Zeitraum nutzt die Stadt 
Schwarzenberg, um durch  Mitarbei-
ter des Bauhofes zusammen mit dem 
Forstunternehmen Klaus Teumer, 
Breitenbrunn, unterhalb des Grund-
stückes Hollerberg 15 entlang der 
Bahnstrecke unbedingt notwendige 
Verkehrssicherungsmaßnahmen im 
angrenzenden Kommunalwald der 
Stadt Schwarzenberg durchzufüh-
ren. 
Die notwendigen Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen, welche die Fäl-
lung von ca. 30 Bäumen entlang 
der Bahnstrecke beinhalten, wurden 
durch den Revierförster Herrn Seifert 
festgestellt. Außerdem werden von 

Borkenkäfer befallene Fichten ent-
fernt. In dem Bereich befindet sich 
auch eine 34 m hohe, ca. 200 Jahre 
alte, aber direkt an der Bahnstrecke 
stehende, Buche, welche nicht mehr 
den Anforderungen an die Verkehrs-
sicherheit entspricht. Es wurde ein 
Gutachten über den Umfang der 
Schädigung und zur Einschätzung 
zum möglichen Erhalt durch den 
Baumsachverständigen Hendrik 
Wagler, Schlettau erstellt. Mit die-
sem Gutachten wurde festgestellt, 
dass der vollständige Erhalt des Bau-
mes dauerhaft nicht möglich ist. Im 
Stammfuß befindet sich jedoch ein 
Wildbienennest, welches nicht zer-
stört werden darf. In Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde wurde entschieden, zur Her-
stellung der Verkehrssicherheit die 
Rotbuche im Rahmen eines Kronen-
sicherungsschnittes auf den Torso 

zurückzusetzen. Um den Totholztor-
so möglichst noch längere Zeit zu er-
halten, werden einige dünnere Äste 
mit Feinverzweigung und Belaubung 
belassen, damit der verbleibende 
Reststamm durch Assimilation noch 
restversorgt werden kann. Das beim 
Rückschnitt anfallende Astmaterial 
wird, soweit möglich, als liegendes 
Totholz am Standort verbleiben. Das 
Wildbienennest wird durch die Maß-
nahme nicht beeinträchtigt. Für die 
entsprechenden Arbeitsschutzvor-
kehrungen wird der Imker Kai Schul-
ze aus Waltersdorf hinzugezogen. 
Somit wird der Verkehrssicherungs-
pflicht als auch den Artenschutzbe-
langen Rechnung getragen. 
Die Gesamtmaßnahme ist aufgrund 
des unwegsamen Geländes und der 
direkten Lage an der Bahnstrecke für 
alle Beteiligten äußerst anspruchs-
voll.

Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang Bahnstrecke

Die Kabine des Schrägaufzuges 
wurde vergangene Woche mit Hil-
fe eines Krans demontiert. Dank 
der Vorarbeiten der Schweizer 
Fachfirma Inauen Schätti und 
der Mitarbeiter der Stadtwerke 
Schwarzenberg funktionierte alles 
reibungslos.
Die Wiedermontage ist für den 
11.08.2020 vorgesehen. Der 
Schrägaufzug ist noch bis vo-
raussichtlich 14./15.08.2020 
auf Grund von umfangreichen 
Instandsetzungsarbeiten außer 
Betrieb. 

 Foto: Stadtverwaltung 

Schrägaufzug schwebt über dem Hammerwegparkplatz

Freiwilliger Landtausch Bermsgrün
Verfahrensnummer 210304
Große Bergstadt Schwarzenberg Stellenausschreibung

Bei der Stadtverwaltung Schwarzenberg ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle als

„Sachbearbeiter Vollstreckung“ (m/w/d)

in Teilzeit neu zu besetzen.
Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie ab Freitag, dem 24.07.2020 auf unserer Internetseite 
www.schwarzenberg.de unter Leben, Aktuelles, Stellenangebote.

Am 06.07.2020 startete in der Stadtbi-
bliothek Schwarzenberg der Buchsom-
mer Sachsen 2020. 
In der ersten Woche meldeten sich be-
reits ca. 90 Kinder und Jugendliche als 
Clubmitglieder an. Über 200 Entlei-
hungen konnten gezählt werden.
Zur Einstimmung auf den Buchsom-
mer führten die Mitarbeiterinnen der 
Stadtbibliothek in den 5. Klassen der 
Oberschule Stadtschule, des Bertolt-

Brecht-Gymnasiums sowie der Goe-
theschule Breitenbrunn das beliebte 
Buch-Casting durch, bei dem in kurzer 
Zeit 20 verschiedene Buchtitel vorge-
stellt werden und die Lieblingsbücher 
der Schüler in verschiedenen Katego-
rien gewählt wurden. Klare Favoriten 
waren die Titel: „Das Internat der Bö-
sen Tiere“, „InstaCat“ sowie „Valentine 
und das Undercover-Meerschwein-
chen“.

Die ursprünglich geplante Abschluss-
party kann leider nicht stattfinden. 
Die Zertifikate können jedoch am 
Ende des Buchsommers in der Stadt-
bibliothek abgeholt werden. Bis dahin 
sollten auch die Stimmzettel für den 
Buchsommerleserpreis in der Gewinn-
Box sein. Als Preise winken Exemplare 
des Siegertitels. 
Informationen zu den Nominierungen 
geben die Mitglieder der Jugendjury 
selbst – auf http://bibliotheksverband-
sachsen.de/buchsommer-sachsen 
findet man Informationen zu Titeln 
und den Link zu den selbsterstellten 
Werbe-Clips.

ENDLICH – Buchsommer Sachsen 2020 startet


